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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.07.1998

Norm

ForstG 1975 §59 Abs2

Tir JagdG §1

Rechtssatz

In Tirol umfaßt das Recht zur Ausübung der Jagd nicht auch das Recht zur Benützung nichtö5entlicher Straßen, wie

Forststraßen. Das Recht zur Benützung von Forststraßen zur Ausübung der Jagd steht daher nicht aufgrund des

Gesetzes, sondern nur aufgrund einer privatrechtlichen Vereinbarung zu.
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